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Kurzfristige Änderung der Öffnungszeiten 

Am Freitag, 16.01.2026 bleibt die Gemeindeverwaltung 
geschlossen. 
Wir bitten um ihr Verständnis.

Bebauungsplan und Örtliche Bauvorschriften 
„Egertstraße“

Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB
Der Gemeinderat der Gemeinde Ratshausen hat am 18. Dezem-
ber 2025 in öffentlicher Sitzung den Entwurf des Bebauungs-
plans „Egertstraße“ gebilligt und beschlossen die Beteiligung 
der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB durchzuführen.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans besitzt eine Gesamt-
größe von ca. 980 m² und um-fasst vollständig das Flurstück 
297 und Teile des Flurstücks 307.
Für den Planbereich ist der Entwurf des Bebauungsplans vom 
05. Dezember 2025 maßgebend. Er ergibt sich aus folgendem 
Kartenausschnitt:

Ziele und Zwecke der Planung
Die  Gemeinde  Ratshausen  beabsichtigt  mit  der  Aufstellung  

des  Bebauungsplanes „Egertstraße“ die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für ein geplantes Bauvorhaben zu schaffen. 
Das seit längerem leerstehende Gebäude in der Egertstraße 
24 soll durch einen Neubau ersetzt werden und dadurch eine 
Nachnutzung erfahren. Es ist vorgesehen, das Wohnhaus wei-
ter als bisher von der Straße abzurücken. Da auch Außenbe-
reichsflächen einbezogen werden, ist die Aufstellung eines 
Bebauungsplans erforderlich, der u.a. durch Festsetzung einer 
Baugrenze, auch den erforderlichen Waldabstand regelt. Die 
Gemeinde Ratshausen unterstützt das Bauvorhaben, um im 
Sinne der Innenentwicklung eine Nachnutzung des Baugrund-
stücks zu ermöglichen und dem vorhandenen Leerstand ent-
gegenzuwirken.

Geplant ist die Festsetzung eines allgemeinen Wohngebietes 
(WA) nach § 4 BauNVO. Ermöglicht werden soll eine zweige-
schossige Bebauung in offener Bauweise und der Möglichkeit 
die Dachform selbst zu wählen, um auch andere zeitgemäße 
und moderne Dachformen als das ortsbildprägende Sat-
teldach zuzulassen. Nicht zuletzt wird dadurch eine moderne 
und attraktive städtebauliche Weiterentwicklung von Ratshau-
sen ermöglicht.
Durch die Schaffung von gestalterischen Freiheiten in der 
Bebauung der Grundstücke, kann auch die Nutzung und Expo-
sition von Solaranlagen auf den Dachflächen deutlich optimiert 
werden. Des Weiteren soll der Bebauungsplan entsprechend 
den aktuellen Anforderungen, um verschiedene natur- und kli-
maschutzwirksame Festsetzungen und Bauvorschriften ergänzt 
werden.

Öffentlichkeitsbeteiligung
Die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB fin-
det in der Zeit vom

15. Januar 2026 bis einschließlich 15. Februar 2026

durch  Veröffentlichung  im  Internet  auf  der  Homepage  der  
Gemeinde  unter www.ratshausen.de statt.
Zusätzlich werden die Unterlagen im Rathaus der Gemeinde 
Ratshausen, Schloßhof 4, 72365 Ratshausen, während der übli-
chen Öffnungszeiten zur Einsichtnahme bereitgestellt.
Während der oben genannten Frist können Stellungnahmen 
abgegeben werden. Stellungnahmen sollen elektronisch über-
mittelt werden (per E-Mail an kontakt@ratshausen.de) oder 
sind bei Bedarf im Rathaus der Gemeinde schriftlich oder 
mündlich zur Niederschrift vorzubringen oder per Briefpost 
(Gemeinde Ratshausen, Schloßhof 4, 72365 Ratshausen) ein-
zureichen.
Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 4a Abs. 6 BauGB 
die nicht fristgerecht abgegebenen Stellungnahmen bei der 



Mittwoch, 14. Januar 2026 | Nummer 3 AMTSBLATT
GEMEINDE RATSHAUSEN

2

Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt 
bleiben können.
Bestandteil der Auslegung ist der Bebauungsplan mit örtlichen 
Bauvorschriften in Plan und Text und gemeinsamer Begrün-
dung, Der Umweltbericht mit Grünordnungsplan und Planan-
hang und der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung sowie 
die Synopse – Abwägung der Stellungnahmen aus der früh-
zeitigen Anhörung.
Folgende Arten umweltbezogener Informationen sind verfüg-
bar und Bestandteil der ausgelegten Unterlagen:
-	� UMWELTBERICHT MIT GRÜNORDNUNGSPLAN vom 

05.12.2025 mit Informationen zu den Auswirkungen auf die 
Umweltbelange Mensch (insbesondere die Auswirkungen 
auf seine Gesundheit und die Wohn- und Erholungsfunkti-
onen), Tiere und Pflanzen (insbesondere die Auswirkungen 
auf deren Lebensraum), Boden (insbesondere die Auswir-
kungen der Flächenversiegelung), Wasser (Auswirkungen 
auf Grund- und Oberflächenwasser und die Verwendung 
des anfallenden Niederschlagswassers), Klima/Luft (Auswir-
kungen auf die Kaltluft- und Frischluftproduktion), Land-
schaft und Landschaftsbild (die Auswirkungen über die 
Beeinträchtigung als Folge des Vorhabens) und die Aus-
wirkungen auf Kultur und sonstige Sachgüter.

-	� SPEZIELLE ARTENSCHUTZRECHTLICHE PRÜFUNG vom 
05.12.2025 mit Informationen zu den Auswirkungen auf 
Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie, insbesondere den 
betroffenen Vogel- und Fledermausarten und den Verbot-
statbeständen nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG.

Folgende wesentliche umweltrelevante Stellungnahmen sind 
zum Vorentwurf eingegangen und können ebenfalls während 
der Auslegungszeit eingesehen werden:
-	� Regierungspräsidium Freiburg und Landratsamt Zollernalb-

kreis – OBERE und UNTERE FORSTBEHÖRDE zum Wald-
abstand und der damit verbundenen Gefahr umstürzender 
Bäume;

-	� LANDRATSAMT ZOLLERNALBKREIS – UNTERE WASSERBE-
HÖRDE zur Entwässerung des Plangebiets, insbesondere 
die Ableitung des unverschmutzten Oberflächenwassers

In Zusammenhang mit dem Datenschutz wird ausdrücklich 
darauf hingewiesen, dass ein Bebauungsplanverfahren ein 
öffentliches Verfahren ist und daher in der Regel alle dazu 
eingehenden Stellungnahmen in öffentlicher Sitzung beraten 
und entschieden werden, sofern sich nicht aus der Art der Stel-
lungnahme oder der betroffenen Personen ausdrückliche und 
offensichtliche Einschränkungen ergeben. Die Verarbeitung 
personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage der Arti-
kel 6 Absatz 1 Buchstabe e der Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) in Verbindung mit § 3 BauGB und dem Landesdaten-
schutzgesetz. Sofern die Stellungnahme ohne Absenderanga-
ben abgegeben werden, ergeht keine persönliche Mitteilung 
über das Ergebnis der Prüfung.

Ratshausen, 14. Januar 2026 
gez. Tommy Geiger 
Bürgermeister

Landtagswahl am 8. März 2026

Schablonen für sehbehinderte und blinde Menschen
Zur Wahl der Abgeordneten des 18. Landtags von Baden-Würt-
temberg am 8. März 2026 sind alle Wahlberechtigten zur Stim-

Feuerwehr/Notarzt 	 112
Förster Maier 	 91001
Polizeiposten Schömberg 	 940030
Polizeidir. Balingen 	 07433 2640
Abfallberater: 	 07433 921381
Bauhof 	 0170 8511436
Wasserversorgung - Albstadtwerke	 07432 160 3800.
Telefonseelsorge 	 0800 1110111

SONSTIGES

Rathaus, Tel. 07427 91188, Fax 07427 91187,
Kontakt@Ratshausen.de
Montag 	 08.00-12.00 Uhr
Dienstag 	 14.00-18.00 Uhr
Donnerstag 	 10.00-14.00 Uhr
Freitag 	 08.00-12.00 Uhr
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Krabbelgruppe
Wo? 	 Obergeschoss der Pfarrscheuer.
Wer?	� Kindern von 0-3 Jahren in 

Begleitung eines Elternteils.
Wann? 	 Dienstags 10:00 Uhr

Dorfspatzen
Wo?	 Allmendzentrum Ratshausen
Wer?	� Kinder von 2-6 Jahren in Begleitung 
	 Ihrer Eltern/Großeltern
Wann?	 Jeden zweiten Donnerstag 
	 von 16.00-18:00 Uhr
	 (ungerade Wochen)
Kontakt? 	 siehe QR-Code

Jugendraum
Wo? 	 Allmendzentrum
Wer? 	 Jugendliche von 12-18 Jahren
Wann? 	� Nach Absprache in WhatsApp Gruppe 

,,Jugendtreff‘‘
Kontakt: 	 Tel.: 01703720109 Julius Koch

UNSERE JUGENDARBEIT
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mabgabe aufgerufen. Wie kann die Stimme unabhängig von 
fremder Hilfe abgegeben werden, wenn man so schlecht sieht, 
dass man den Stimmzettel selbst nicht lesen kann? Zur gleich-
berechtigten Teilnahme an der Landtagswahl bieten die Blin-
den- und Sehbehindertenverbände kostenlos die Zusendung 
von sogenannten Stimmzettelschablonen an. Die Stimmzettel-
schablone wird auf den Stimmzettel gelegt. Die Felder für das 
„Kreuzchen“ sind in der Schablone ausgespart. Auf der Schab-
lone sind in großer tastbarer Schrift Erläuterungen angebracht. 
Zusammen mit der Schablone wird − ebenfalls kostenlos − 
eine Audio-CD ausgeliefert. Die CD kann mit handelsübli-
chen CD-Playern abgespielt werden. Auf dieser CD wird die 
Benutzung der Schablone erklärt. Außerdem wird der Inhalt 
des Stimmzettels vollständig aufgesprochen und auch dar-
auf hingewiesen, falls eine entsprechende Lochung nicht mit 
einem Wahlvorschlag belegt ist. Sind Sie selbst stark sehein-
geschränkt? Kennen Sie Personen, die sich für dieses Ange-
bot interessieren? Dann fordern Sie die Schablone und eine 
Audio-CD mit der Aufsprache des Inhalts des amtlichen Stimm-
zettels kostenlos bei den Blinden- und Sehbehindertenverbän-
den an unter Telefon: 0761/36122.“ 

Landesfamilienpass mit Gutscheinkarte  
für 2026 ab sofort erhältlich

Der Landesfamilienpass mit seiner Gutscheinkarte für 2026 
kann von nun an wieder von den berechtigten Familien 
und Alleinerziehenden abgeholt werden. In der Gutschein-
karte sind zahlreiche Vergünstigungen enthalten, wie z.B. 
das Mercedes-Benz-Museum in Stuttgart oder verschie-
dene Erlebnisparks und Museen. Familien aus Ratshausen 
können den Pass im Bürgeramt abholen.
Einen Landesfamilienpass können erhalten:
• 	� Familien mit mindestens drei kindergeldberechtigenden 

Kindern (dies können auch Pflege- oder Adoptivkinder 
sein), die mit ihren Eltern in häuslicher Gemeinschaft 
leben,

• 	� Alleinerziehende, die mit mindestens einem kindergeld-
berechtigenden Kind in häuslicher Gemeinschaft leben,

• 	� Familien mit mindestens einem kindergeldberechtigen-
den schwerbehinderten Kind mit mindestens 50 v.H. 
Erwerbsminderung in häuslicher Gemeinschaft leben,

• 	� Familien, die kinderzuschlags-, wohngeld- oder bürger-
geldberechtigt sind und mit mindestens einem kinder-
geldberechtigenden Kind in häuslicher Gemeinschaft 
leben,

• 	� Familien, die Leistungen nach dem Asylbewerberleis-
tungsgesetz (AsylbLG) erhalten und mit mindestens 
einem Kind in häuslicher Gemeinschaft leben.

Bei Vorlage des Landesfamilienpasses können Sie verschie-
dene Angebote auch ohne Gutschein kostenfrei besuchen, 
wie z.B. Insel Mainau, Urweltsteinbruch Holzmaden, Mini-
aturwelten Stuttgart, Schloss Bruchsal, Museum für Natur-
kunde Karlsruhe, Kloster Schussenried, Mercedes-Benz 
Museum Stuttgart.
Es wird empfohlen, sich zuvor im Internet oder telefonisch 
beim jeweiligen Anbieter über die Öffnungszeiten und die 
Eintrittspreise zu informieren. Eine Liste aller Angebote sind 
auf der Homepage des Ministeriums für Soziales, Gesund-
heit und Integration unter www.sozialministerium-bw.de/
landesfamilienpass zu finden.

 

Kurzbericht aus der Verbands­
versammlung vom 27.11.2025

 
Medizinische Versorgung im Oberen Schlichemtal – 
Bericht von Dr. Kahf 
Dr. Kahf stellte seine im September 2025 eröffnete Pra-
xis (vormals Dr. Weber) vor. Moderne Technik ermöglicht 
eine hochwertige medizinische Versorgung. Geplant ist 
eine Erweiterung des Leistungsangebots, etwa um Kinder- 
und Jugendmedizin; die Räumlichkeiten bieten hierfür gute 
Voraussetzungen. Zudem können neue Patientinnen und 
Patienten aufgenommen werden. Terminvereinbarungen 
erfolgen telefonisch unter 07427/2149 oder 07427/9153569 
bzw. per E-Mail an schoemberg@praxiskahf.de.
 
Jahresabschlüsse – aktueller Sachstand 
Die Verbandsversammlung wurde über den Stand der kom-
munalen Jahresabschlüsse informiert. Nach der NKHR-Um-
stellung 2019 und der Erstellung der Eröffnungsbilanzen 
2023 werden seit 2024 rückständige Abschlüsse aufgear-
beitet. Zur Beschleunigung beschloss das Gremium eine 
unbefristete Vollzeitstelle. Ziel ist, die Jahresabschlüsse der 
Kernhaushalte bis Ende 2027/2028 vollständig nachzufüh-
ren und künftig parallel zu den Eigenbetrieben zu erstellen.
 
Haushaltsplanung 2026 
Nach der Präsentation der Kämmerin beschloss die Ver-
bandsversammlung einstimmig die Haushaltssatzung mit 
den in der Sitzung beschlossenen Änderungen.
 
Sonstiges 
Kasse: Die Dienstanweisung von 2008 (zuletzt 2017 ange-
passt) wird grundlegend überarbeitet. 
Steuern: Jahresbescheide für Grundsteuer, Hundesteuer 
sowie Wasser- und Abwassergebühren werden vorbereitet. 
Für 2026 ist die Einführung von Dauerhundemarken vorge-
sehen; zudem wird über einen Verzicht auf Kleinbeträge bei 
der Grundsteuer A beraten. 
GVV-Gebäude: Sanierung schreitet voran, Erdbohrung, 
Abrissarbeiten und Fensteraustausch sind abgeschlossen; 
KfW-Kredit steht bereit. 
Biotopverbundplanung: Für diese Maßnahme einschließ-
lich faunistischer Kartierung sind Fördermittel eingegangen.
 
gez. Marion Maier
Verbandsvorsitzende
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Ackerimpulse 2026:

„Unkraut verstehen & besser regulieren“
Fachveranstaltung zum Thema Ackerbau im Landratsamt Balin-
gen
Unkräuter sind in der modernen Landwirtschaft nach wie vor 
ein zentrales Thema:  Je nach Standort, Fruchtfolge und Boden-
bearbeitung tauchen unterschiedliche Leitunkräuter auf, die 
Ertrag und Qualität der Feldfrüchte beeinträchtigen können. 
Unter dem Motto „Unkraut verstehen – besser regulieren“ lädt 
das Landwirtschaftsamt des Zollernalbkreises am Dienstag,  
20. Januar 2026, um 19.00 Uhr in den Sitzungssaal des Landrat-
samts Balingen (Hirschbergstr. 29, 72336 Balingen) zum ersten 
Ackerimpuls des Jahres ein. Tobias Bahnmüller vom Regie-
rungspräsidium Tübingen stellt die wichtigsten Leitunkräuter 
im Getreide- und Maisanbau vor. Er erläutert die Botanik ver-
schiedener Unkrautarten, deren Entwicklungszyklen und gibt 
Tipps, zu welchem Zeitpunkt und mit welchen Methoden ein 
effektiver Regulierungsansatz gelingt. Im Anschluss folgt ein 
Praxisbericht zur Unkrautbekämpfung. In diesem teilt Landwirt 
Manfred Kränzler vom Schönberghof seine Erfahrungen aus 
der täglichen Arbeit auf dem Feld. Er erläutert, wie er verschie-
dene Bodenbearbeitungsgeräte kombiniert und welche Erfolge 
sich in unterschiedlichen Fruchtfolgesystemen erzielen lassen.
Die Veranstaltung ist kostenlos, richtet sich an Landwirt*innen, 
Berater*innen sowie alle Interessierten rund um das Thema 
Ackerbau
Um eine kurze Anmeldung per E-Mail an landwirtschaftsamt@
zollernalbkreis.de oder telefonisch unter 07433/92 1941 wird 
bis spätestens Montag, 19. Januar 2026, gebeten.

Outdoorliebling Zollernalb präsentiert sich auf 
der CMT

Zollernalbkreis. Vom 17. bis 25. Januar 2026 kommt man 
auf der Messe Stuttgart ein weiteres Mal ins Träumen: In 
unmittelbarer Nähe zum Stuttgarter Flughafen präsentie-
ren sich auf der weltgrößten Tourismusmesse CMT, neben 
dem Bereich Caravaning, wieder die verschiedensten Län-
der und Destinationen. Ob Fernreise, Städtetrip, Kultur 
oder Outdoor, hier findet jeder den Urlaub, der zu ihm 
passt. Letzteres ist ein Spezialgebiet der Zollernalb, die 
sich unter anderem als Wander- und Raddestination weit 
über die Region hinaus einen Namen gemacht hat und bei 
ihrer Hausmesse natürlich nicht fehlen darf.
 In Halle 6, am Stand 6B81, hat die Zollernalb-Touristinfo erneut 
neun Tage lang viel Erlebens- und Wissenswertes im Gepäck, 
kompetent unterstützt von Balingen, Burladingen, Haigerloch, 
Hechingen, Jungingen, Meßstetten, dem Oberen Schlichemtal 
und Rosenfeld. Das Markenzeichen des Landkreises, die majes-
tätische Burg Hohenzollern, ist gegenüber präsent, die Alb-
städter Wandermarke Traufgänge am Counter direkt nebenan 
zu finden. An den ersten drei Messetagen, vom 17. bis zum  
19. Januar, ist die Zollernalb zudem in der Halle 9, Stand 9B12, 
bei der Sonderausstellung Fahrrad- & WanderReisen aktiv.
 Ein Besuch auf der CMT lohnt sich immer, warten neben den 
zahlreichen Ausstellern aus nah und fern auch auf der Bühne 

Einladung
zur Verwaltungsratssitzung des

Gemeindeverwaltungsverbandes
Oberes Schlichemtal

am Donnerstag, 22. Januar 2026
um 09:00 Uhr

im Rathaus Dotternhausen, Sitzungssaal
Hauptstr. 21, 72359 Dotternhausen

 
Tagesordnung

 
- öffentlich -
1.	 Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse
2.	� Gemeindeverbindungsstraßen – Finanzierung der 
	 Kosten aus Straßenbaulastträgerschaft
3.	 Verschiedenes und Anfragen
 
Die gesamte Einwohnerschaft des Verbandsgebietes ist 
hierzu recht herzlich eingeladen.
 
Eine nichtöffentliche Sitzung schließt sich an.
 
gez. Marion Maier
Verbandsvorsitzende

Rentenberatungstermine

Die Beratungstermine durch die Deutsche Ren-
tenversicherung für die Verbandsgemeinden 
finden in den Räumlichkeiten beim Gemeindeverwal-
tungsverband Oberes Schlichemtal, Schillerstraße 29,  
72355 Schömberg, statt.

Die Rentenberatungstermine für das 1. Halbjahr 2026 wer-
den wie folgt terminiert:
Mittwoch, 28.01.2026
Mittwoch, 25.02.2026
Mittwoch, 18.03.2026
Mittwoch, 29.04.2026
Mittwoch, 27.05.2026
Mittwoch, 17.06.2026
 
Hinweis:
Eine Terminvereinbarung ist unbedingt erforderlich!
Diese kann beim Gemeindeverwaltungsverband Oberes Schli-
chemtal, Frau Bulach, Telefon: 07427/9498-22 erfolgen.
Herr Beuter, Versichertenberater der Deutschen Renten-
versicherung, wird an den festgelegten Tagen die Beratung 
und/oder Antragstellung übernehmen. Bitte beachten Sie, 
dass Rentenanträge maximal ein halbes Jahr vor Renten-
beginn gestellt werden können.
Außerdem wird darauf hingewiesen, dass durch den 
Gemeindeverwaltungsverband Oberes Schlichemtal ledig-
lich die Terminvereinbarung stattfindet. Eine Beratung 
oder die Beantwortung von inhaltlichen Fragen durch die 
Verbandsgeschäftsstelle ist nicht möglich. Bei Rückfragen 
wenden Sie sich bitte direkt an die Deutsche Rentenversi-
cherung in Reutlingen, Telefon: 07121/2037-0.
Merk- und Hinweisblätter stehen zum Download auf der 
Homepage des Gemeindeverwaltungsverbandes Oberes 
Schlichemtal, www.oberes-schlichemtal.de bereit.
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täglich ganz unterschiedliche, spannende Programmpunkte. So 
macht der ADFC die Besuchenden „Fit für den Fahrradurlaub“, 
während der Schwäbische Albverein interessante Einblicke in 
seinen Fernwanderweg Albsteig (HW1) gibt, der in Teilen über 
die Zollernalb führt. Genauso wie der Martinusweg, der zwi-
schen seinem Start in Ungarn und dem Ziel in Tours unter ande-
rem durch Nusplingen und Hechingen verläuft und ebenfalls 
seinen großen Bühnenauftritt hat.
 Keine Fern-, sondern 22 reizvolle Rundtouren, allesamt gut 
machbar an einem Tag, bietet die Wanderbroschüre „SO HOCH. 
SO TIEF. SO WEIT“ der Zollernalb-Touristinfo, die pünktlich 
zur CMT, durch weitere Touren ergänzt, neu aufgelegt wurde. 
Erweitert wurde auch die humorvoll gestaltete Postkarten-
serie, die unterschiedliche Themengebiete wie Einkehrmög-
lichkeiten, Veranstaltungen oder Geologie auf der Zollernalb 
aufgreift und die Besuchenden mittels QR-Code direkt zu den 
entsprechenden Rubriken auf der umfassenden Website www.
zollernalb.com leitet.
 Auch bei der CMT 2026 steht der Familiensonntag wieder im 
Fokus: Am 25. Januar haben Kinder bis einschließlich 15 Jah-
ren freien Eintritt. Die Zollernalb-Touristinfo ist an diesem Tag 
erneut mit einer besonderen Mitmachaktion dabei, berichtet 
Geschäftsführerin Silke Leibold: „Unser Memo-Spiel mit kunter-
bunten Motiven aus der Zollernalb lädt Klein und Groß wieder 
zur Challenge ein. Wer findet am schnellsten alle Motivpaare? 
Natürlich warten auch diesmal attraktive Preise auf die Teil-
nehmenden.“

Katholische Kirchengemeinde St. Afra

Kontaktdaten
Pfarramt: Egertstr. 8, 72365 Ratshausen
Telefon: 07427-7325
E-Mail: StAfra.Ratshausen@drs.de
Pfarramtssekretärin: Angelika Eppler
Sprechzeiten: Dienstag bis Donnerstag von 8.00 – 12.00 Uhr
 
Im Trauerfall
wenden Sie sich bitte an Pfarrer Dannecker Tel. 0174 30 83 398 
oder an das Pfarrbüro Tel. 7325
 
Sonntag, 18.01.2026 – 2. Sonntag im Jahreskreis
10.30 Uhr  Heilige Messe
Mittwoch, 21.01.2026
18.00 Uhr  Beicht- und Gesprächsgelegenheit
18.30 Uhr  Rosenkranz
19.00 Uhr  Heilige Messe
Samstag, 24.01.2026 – Vorabend zum 3. Sonntag
18.00 Uhr  Heilige Messe
 
Seelsorgeeinheit Oberes Schlichemtal
Samstag, 17.01.2026 Vorabend zum 2. Sonntag
19.00 Uhr  Heilige Messe in Zimmern u.d.B.
19.00 Uhr  Wortgottesfeier (Diakon) in Hausen
Sonntag, 18.01.2026 2. Sonntag im Jahreskreis
09.00 Uhr  Heilige Messe in Weilen u. Dautmergen
09.00 Uhr  Wortgottesfeier (Diakon) in Dotternhausen

10.30 Uhr  Heilige Messe in Ratshausen u. Schömberg
10.30 Uhr  Wortgottesfeier (Diakon) in Schörzingen
Mittwoch, 21.01.2026
19.00 Uhr  Heilige Messe in Schömberg u. Ratshausen

Evangelische Kirchengemeinde
Erzingen-Schömberg

Pfarramt: Pfarrer Stefan Kröger, Martin-Luther-Str. 12, 72336 
Balingen-Erzingen Tel. Nr. 07433/4210 / E-Mail: Stefan.Kroeger 
@elkw.de Internet: www.kirche-erzingen-schömberg.de  
Pfarrbüro Verena Prappacher: Montag 8:30 bis 12:30 Uhr und 
Mittwoch 8:30 bis 13:00 Uhr und 14:00 Uhr bis 16:15 Uhr.

– Hier gelangen Sie zur Homepage der evang. 
Kirchen

 am Mittwoch, 21.01.2026
von 14:30 – 18:00 Uhr 

Wir freuen uns auf eine gute Gemeinschaft und ein 
paar gesellige Stunden bei Kaffee oder Tee und 

selbstgebackenem Kuchen sowie anderen kühlen Getränken.

Euer Dorftreff-Team

Deutsches Rotes Kreuz  
Kreisverband Zollernalb e.V.

Menüservice: Winterliche Suppenfreuden! Die kalte Jahres-
zeit ist perfekt, um sich mit einer warmen Suppe oder einem 
Eintopf zu verwöhnen. Sie liefern unserem Körper nicht nur 
wichtige Nährstoffe, sondern auch viele Vitamine. Außerdem 
helfen sie dabei, auch im Winter genügend Flüssigkeit zu sich 
zu nehmen. Wir empfehlen einen Herzhaften Linseneintopf 
„Hausfrauen Art“ oder einen klassischen grünen Bohnen Ein-



Mittwoch, 14. Januar 2026 | Nummer 3 AMTSBLATT
GEMEINDE RATSHAUSEN

6

topf. Wärmende Mahlzeiten liefern wir direkt bis an die Haus-
türe. Kennen Sie schon unser Speiseangebot für „Essen auf 
Rädern“? Bei Interesse wenden Sie sich gerne an unseren 
DRK-Menüservice unter der Tel. 07433/9099-29.
Eltern Baby Kurs für Babys von 2-5 Monaten (PEKiP - Pra-
ger Eltern-Kind-Programm)
PEKiP begleitet Familien mit Spiel- und Bewegungsanregun-
gen sowie Austausch durch das erste Lebensjahr. Entwicklung 
erleben, Bewegung anregen und elterliche Kompetenz stärken.                                                                  
Ab 20.01.2025 immer dienstags 10:30-12:00 Uhr in Balingen
NEU! Kinderyoga für Kinder im Alter von 4 bis 8 Jahren - 
YoBEKA
Die Kombination aus Yoga, Bewegung, Entspannung, Konzent-
ration und Achtsamkeit stärkt Kinder für ihren Alltag. Ob brül-
lender Löwe oder flatternder Schmetterling – wir verwandeln 
uns und stärken unseren Körper und unser Selbstvertrauen.
Ab 20.01.2025 immer dienstags 15:00-15:45 Uhr in Balingen
Anmeldung unter 07433 / 90 99 13 oder über die Homepage 
drk-zollernalb.de
Der DRK-Kleiderladen (Auf dem Graben 13 – 72336 Balin-
gen) hat für Sie sowohl zum Stöbern und Einkaufen als auch 
zur Spendenabgabe zu folgenden Öffnungszeiten geöffnet: 
Montag und Dienstag 14:00 – 17:00 Uhr; Mittwoch und Freitag 
10:00 – 13:00 Uhr; Donnerstag: 15:00 – 18:00 Uhr. Wir freuen 
uns über Ihren Besuch!
Bitte werde Fördermitglied - für nur 25 € pro Jahr! Damit 
wir stark bleiben für morgen.
Jede neue Fördermitgliedschaft beim DRK-Kreisverband Zol-
lernalb e.V. stärkt den Bevölkerungsschutz im Zollernalbkreis 
– für mehr Sicherheit und Menschlichkeit bei uns hier vor Ort. 
Wir brauchen neue Fördermitglieder, denn nur dank deren 
Beiträge können wir viele wichtige Aufgaben, insbesondere 
im Ehrenamt, umsetzen.
Krankentransporte: 07433 / 19222 Wir bringen Patienten 
sicher zum Arzt, ins Pflegeheim oder Krankenhaus – betreut 
von qualifizierten Fachkräften in speziell ausgestatteten Kran-
kentransportfahrzeugen. Bitte beachten Sie, dass die Notruf-
nummer 112 ausschließlich für medizinische Notfälle oder den 
Einsatz der Feuerwehr gedacht ist.

Informationsabend für werdende Eltern  
am Zollernalb Klinikum   

Das Zollernalb Klinikum lädt werdende Eltern herzlich zu den 
monatlichen Informationsabenden ein. Die Veranstaltungen 
bieten umfassende Informationen rund um Schwangerschaft, 
Geburt und die ersten Tage mit Ihrem Baby. Neben einem Vor-
trag erhalten die Teilnehmer die Möglichkeit, den Kreißsaal und 
die Entbindungsstation zu besichtigen. Ein erfahrenes Team 
aus Hebammen und Ärzten steht für Fragen zur Verfügung.
Der nächste Termin findet am Dienstag, 20. Januar 2026 
um 18 Uhr in der Cafeteria des Zollernalb Klinikums in Balin-
gen statt.
Die Informationsabende finden jeden dritten Dienstag im 
Monat um 18:00 Uhr statt, sofern der Tag kein Feiertag ist. 
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
 

Wie entstehen Eiszapfen?
Wir wissen, dass Wasser ab einer Tem-
peratur von null Grad Celsius gefriert. 
Auch Eiszapfen bestehen aus gefrore-
nem Wasser. Wir finden sie im Winter 
beispielsweise an den Rändern eines 
Daches. Ein Zusammenspiel von Wär-
me und Kälte lässt sie entstehen und 
wachsen: Sie bilden sich aus einem ge-
frorenen Wassertropfen, an dem stän-
dig weitere Tropfen festfrieren. Dies 
passiert, wenn die Sonne durch ihre 
Wärme den Schnee auf dem Dach 
schmelzen lässt. Das entstehende Was-
ser fließt zum Rand des Daches, der 
meist im Schatten liegt. Dort ist es viel 
kälter und die Wassertropfen frieren 
wieder fest – nach und nach wachsen 
so die Eiszapfen.  Glawion/DEIKE

W
IE

Illustration: © Hermenau/DEIKE 755U25U2
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Schmilz das Kokosfett im Topf 
bei niedriger Temperatur. 

Lass es kurz abkühlen 
und gib dann das 
Vogelfutter dazu.

Leg die Alufolie auf das Backblech und fülle die 
Ausstechform mit der Fett-Futter-Mischung. Sollte 

Fett aus der Ausstechform unten herauslaufen, 
drück die Alufolie ein wenig an der Form nach oben.

                  Steck den Trinkhalm ein 
               kleines Stück vom Rand 

                entfernt in die Mischung – 
    so entsteht ein Loch, 

    durch das du später die 
Kordel ziehen kannst.

       Lass den Meisenknödel 
  über Nacht hart werden und
lös ihn am nächsten Tag vor- 

    sichtig aus der Form. Nun musst 
 du nur noch die Kordel befestigen.

DAS BRAUCHST DU:

n  150 Gramm Kokosfett
n  150 Gramm Vogelfutter
n  einen kleinen Kochtopf
n  Backblech
n  Alufolie
n   Ausstechform für Plätzchen 

(z. B. Stern oder Herz)
n  Trinkhalm, Lö� el
n  etwa 50 Zentimeter Kordel

1

2
3

4

5

SO GEHT ES:

MEISENKNÖDEL 
SELBER MACHENSELBER MACHEN

Illustration: © Wechdorn/DEIKE 755U28U1
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VERKÄUFE

Ihr Fachbetrieb mit 
35-jähriger Erfahrung für

Tankbau

Tankschutz

Tankreinigungen

Tankstilllegungen

Tanksanierungen

Tankdemontage/Entsorgungen

Tankservice Ziegler GmbH
Lange Str. 105
72116 Mössingen www.tankservice-ziegler.de

Telefon   (07473) 2 34 00
Fax (07473) 2 52 00

10 % Frühbucher-Rabatt!

Druck + Verlag Wagner GmbH & Co. KG
Max-Planck-Straße 14 | 70806 Kornwestheim

Bei Buchungen ab 10 Anzeigen im Jahr 2026.
Gültig bei Buchungseingang bis zum 31.01.2026.

Sichern Sie sich Ihren Vorteil und senden Sie uns Ihren
Auftrag an: anzeigen@duv-wagner.de

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne unter
07154 8222-70 zur Verfügung.

Ihr Verkaufsteam

Zu Verkaufen Waldfläche, Weg mit 16,29 ar
Gemarkung Ratshausen " Reuthalde" Tel. (0) 173 730 3834

GESCHÄFTSANZEIGEN

Telefon 07154 8222-70

Mail anzeigen@duv-wagner.de

Druck + Verlag Wagner GmbH & Co. KG | Max-Planck-Straße 14 
70806 Kornwestheim | 07154 8222-70 | anzeigen@duv-wagner.de

Anzeigen-Info
Wir beraten Sie gerne

bezüglich Gestaltung, Formaten, Preisen.

Sie erreichen uns in der Anzeigenabteilung unter

Manchmal fehlt nur 
eine Kleinigkeit …

Jetzt spenden für Mütter  

und Kinder in Kurmaßnahmen!
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Spendenkonto IBAN: DE13 7002 0500 0008 8555 04
BIC: BFSWDE33MUE | Bank für Sozialwirtschaft

www.muettergenesungswerk.de/jetzt-spenden

Ihre Spende hilft!  
drk.de/spenden

Gemeinsam
etwas  
bewegen
Gemeinsam helfen.  
Vor Ort und weltweit.


